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Vierte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des  

Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den  

Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik 

 
vom 10. Mai 2022 

 
Aufgrund von § 10 Absatz 2 Ziff. 4 und § 20 Absatz 2 des Gesetzes über das Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landeshochschulgesetzes und ande-
rer Gesetze vom 26. Oktober 2021 (GBl S.  941 f.) und § 32 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über 
die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fassung vom 1. 
Januar 2005 (GBl. S. 1 f), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Zehnten Verordnung des Innen-
ministeriums zur Anpassung des Landesrechts an die geänderten Geschäftsbereiche und Be-
zeichnungen der Ministerien (10. Anpassungsverordnung) vom 21. Dezember 2021 (GBl 2022, 
S. 1,2) hat der KIT-Senat am 25. April 2022 die folgende dritte Satzung zur Änderung der Studien- 
und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang 
Elektrotechnik und Informationstechnik vom 26. September 2018 (Amtliche Bekanntmachung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 57 vom 28. September 2018) zuletzt geändert 
durch Artikel 9 der Satzung vom 28. März 2022 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie (KIT) Nr. 16 vom 28. März 2022) beschlossen. 
 

Der Präsident hat seine Zustimmung gemäß § 20 Absatz 2 KITG i.V.m. § 32 Absatz 3 Satz 1 
LHG am 10. Mai 2022 erteilt. 

 

 

Artikel 1 – Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
 

1. Im Inhaltsverzeichnis werden unter II. die Wörter „§ 20 a Leistungsnachweise für die 

Bachelorprüfung“ gestrichen. 

 

2. In § 4 Absatz 3 werden die Wörter „und deren erfolgreiche Teilnahme bescheinigt wer-

den muss“ durch das Wort „werden“ ersetzt.  

 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 4 wird das Wort „Die“ durch die Wörter „Auch die“ ersetzt und nach 

dem Wort „Bachelorarbeit“ werden die Wörter „erfolgt im Studierendenportal, nähe-

res“ eingefügt.   

 

b) In Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: „Sofern bereits ein Prüfungsverfahren in 

einem Modul begonnen wurde, ist die Änderung der Wahl oder der Zuordnung erst 

nach Beendigung des Prüfungsverfahrens zulässig.“ 

 

4. In § 7 Absatz 8 werden die Wörter „Prüfungsausschuss unter Mitwirkung der die Prüfung 

stellenden Institute und ggf., sofern erforderlich, durch den zentralen Studierendenser-

vice“ durch die Wörter „Prüfer bzw. die zuständige Prüferin, unterstützt durch den Studi-

engangservice der KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik“ ersetzt. 

 

5. In § 8 Absatz 4 werden die Wörter „oder eine Wiederholungsprüfung nach § 9 Abs. 6 

nicht rechtzeitig erbracht wurde, es sei denn die Fristüberschreitung ist nicht selbst zu 

vertreten“ gestrichen. 
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6. In § 10 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Studierendenservice“ durch die Wörter „Studien-

gangservice der KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik“ ersetzt. 

 

7. § 14 Absatz 1 a wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 3 werden die Wörter „von sechs Monaten nach Anmeldung zur“ durch die 

Wörter „der Bearbeitungszeit der“ ersetzt. 

 

b) Satz 4 wird gestrichen. 

 

8. § 20 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Der erste aufzählende Punkt wird durch die Angabe „1.“ ersetzt. 

bb) Der zweite aufzählende Punkt wird durch die Angabe „2.“ ersetzt. 

cc) Der dritte aufzählende Punkt wird durch die Angabe „3.“ ersetzt. 

dd) Der vierte aufzählende Punkt wird durch die Angabe „4.“ ersetzt. 

ee) Der fünfte aufzählende Punkt wird durch die Angabe „5.“ ersetzt. 
 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Punkt“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt. 

 

9. § 20 a wird gestrichen. 

 

10. In § 21 Absatz 2 werden nach dem Wort „Fachnoten“ die Wörter „in § 20 Absatz 2 Satz 1 

Nr. 1 bis Nr. 4“ eingefügt. 

 

11. In § 26 wird folgende Absätze 5 bis 7 angefügt: 

 

„(5) Für Studierende, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2022/2023 in dem Ba-

chelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik aufgenommen haben, findet § 

5 Absatz 2 bis Ende des Sommersemesters 2022 in der in der Fassung der Studien- und 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik 

vom 26. September 2018 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Tech-

nologie (KIT) Nr. 57 vom 28. September 2018) zuletzt geändert durch Artikel 9 der Sat-

zung vom 28. März 2022 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Techno-

logie (KIT) Nr. 16 vom 28. März 2022) weiterhin Anwendung.  

 

(6) Für Studierende, die sich vor Beginn des Wintersemesters 2022/2023 erstmalig zu 

einer Erfolgskontrolle im Modul Bachelorarbeit angemeldet haben, findet § 14 Absatz 1 a 

in der Fassung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektro-

technik und Informationstechnik vom 26. September 2018 (Amtliche Bekanntmachung 

des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 57 vom 28. September 2018) zuletzt 

geändert durch Artikel 9 der Satzung vom 28. März.2022 (Amtliche Bekanntmachung des 

Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 16 vom 28. März 2022) weiterhin Anwen-

dung. 

 

(7) Für Studierende, die das Pflichtfach „Überfachliche Qualifikationen“ vor Beginn des 

Wintersemesters 2022/2023 begonnen haben, findet § 21 Absatz 2 in der in der Fassung 

der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und In-
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formationstechnik vom 26. September 2018 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher 

Instituts für Technologie (KIT) Nr. 57 vom 28. September 2018) zuletzt geändert durch 

Artikel 9 der Satzung vom 28. März 2022 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher In-

stituts für Technologie (KIT) Nr. 16 vom 28.März 2022) weiterhin Anwendung.“ 

 

Artikel 2 – Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekannt-
machungen des KIT in Kraft. 
 

 
Karlsruhe, den 10. Mai 2022 
 
 
 
 
 
gez. Professor Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident)        
 

 


